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Bisherige Fassung Neufassung  

§ 57 AktG 
 
Keine Rückgewähr, keine Verzinsung der Einlagen 
 
(1) Den Aktionären dürfen die Einlagen nicht zurück-
gewährt werden. Als Rückgewähr von Einlagen gilt 
nicht die Zahlung des Erwerbspreises beim zulässigen 
Erwerb eigener Aktien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Den Aktionären dürfen Zinsen weder zugesagt noch 
ausgezahlt werden. 
 
(3) Vor Auflösung der Gesellschaft darf unter die Aktio-
näre nur der Bilanzgewinn verteilt werden. 

§ 57 AktG 
 
Keine Rückgewähr, keine Verzinsung der Einlagen 
 
(1) Den Aktionären dürfen die Einlagen nicht zurück-
gewährt werden. Als Rückgewähr gilt nicht die Zahlung 
des Erwerbspreises beim zulässigen Erwerb eigener 
Aktien. Satz 1 gilt nicht bei Leistungen, die bei Beste-
hen eines Beherrschungs- oder Gewinnabführungsver-
trags (§ 291) erfolgen oder durch einen vollwertigen 
Gegenleistungs- oder Rückgewähranspruch gegen den 
Aktionär gedeckt sind. Satz 1 ist zudem nicht anzu-
wenden auf die Rückgewähr eines Aktionärsdarlehens 
und Leistungen auf Forderungen aus Rechtshandlun-
gen, die einem Aktionärsdarlehen wirtschaftlich ent-
sprechen. 
 
 
 
(2) Den Aktionären dürfen Zinsen weder zugesagt noch 
ausgezahlt werden. 
 
(3) Vor Auflösung der Gesellschaft darf unter die Aktio-
näre nur der Bilanzgewinn verteilt werden. 

§ 30 GmbHG 
 
Erhaltung des Stammkapitals 
 
(1) Das zur Erhaltung des Stammkapitals erforderliche 
Vermögen der Gesellschaft darf an die Gesellschafter 
nicht ausgezahlt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Eingezahlte Nachschüsse können, soweit sie nicht 
zur Deckung eines Verlustes am Stammkapital erfor-
derlich sind, an die Gesellschafter zurückgezahlt wer-
den. Die Zurückzahlung darf nicht vor Ablauf von drei 
Monaten erfolgen, nachdem der Rückzahlungsbe-
schluss nach § 12 bekanntgemacht ist. Im Fall des § 28 
Abs. 2 ist die Zurückzahlung von Nachschüssen vor der 
Volleinzahlung des Stammkapitals unzulässig. Zurück-
gezahlte Nachschüsse gelten als nicht eingezogen. 

§ 30 GmbHG 
 
Kapitalerhaltung 
 
(1) Das zur Erhaltung des Stammkapitals erforderliche 
Vermögen der Gesellschaft darf an die Gesellschafter 
nicht ausgezahlt werden. Satz 1 gilt nicht bei Leistun-
gen, die bei Bestehen eines Beherrschungs- oder Ge-
winnabführungsvertrags (§ 291 des Aktiengesetzes) 
erfolgen, oder durch einen vollwertigen Gegen-
leistungs- oder Rückgewähranspruch gegen den Ge-
sellschafter gedeckt sind. Satz 1 ist zudem nicht anzu-
wenden auf die Rückgewähr eines Gesellschafterdar-
lehens und Leistungen auf Forderungen aus Rechts-
handlungen, die einem Gesellschafterdarlehen wirt-
schaftlich entsprechen.  
 
(2) Eingezahlte Nachschüsse können, soweit sie nicht 
zur Deckung eines Verlustes am Stammkapital erfor-
derlich sind, an die Gesellschafter zurückgezahlt wer-
den. Die Zurückzahlung darf nicht vor Ablauf von drei 
Monaten erfolgen, nachdem der Rückzahlungsbe-
schluss nach § 12 bekanntgemacht ist. Im Fall des § 28 
Abs. 2 ist die Zurückzahlung von Nachschüssen vor der 
Volleinzahlung des Stammkapitals unzulässig. Zurück-
gezahlte Nachschüsse gelten als nicht eingezogen. 



§ 32 a GmbHG 
 
Rückgewähr eines Darlehns 
 
(1) Hat ein Gesellschafter der Gesellschaft in einem 
Zeitpunkt, in dem ihr die Gesellschafter als ordentliche 
Kaufleute Eigenkapital zugeführt hätten (Krise der Ge-
sellschaft), statt dessen ein Darlehn gewährt, so kann 
er den Anspruch auf Rückgewähr des Darlehns im 
Insolvenzverfahren über das Vermögen der Gesell-
schaft nur als nachrangiger Insolvenzgläubiger geltend 
machen. 
 
(2) Hat ein Dritter der Gesellschaft in einem Zeitpunkt, 
in dem ihr die Gesellschafter als ordentliche Kaufleute 
Eigenkapital zugeführt hätten, statt dessen ein Darlehn 
gewährt und hat ihm ein Gesellschafter für die Rück-
gewähr des Darlehns eine Sicherung bestellt oder hat 
er sich dafür verbürgt, so kann der Dritte im Insolvenz-
verfahren über das Vermögen der Gesellschaft nur für 
den Betrag verhältnismäßige Befriedigung verlangen, 
mit dem er bei der Inanspruchnahme der Sicherung 
oder des Bürgen ausgefallen ist.  
 
(3) Diese Vorschriften gelten sinngemäß für andere 
Rechtshandlungen eines Gesellschafters oder eines 
Dritten, die der Darlehnsgewährung nach Absatz 1 
oder 2 wirtschaftlich entsprechen. Die Regeln über den 
Eigenkapitalersatz gelten nicht für den nicht geschäfts-
führenden Gesellschafter, der mit zehn vom Hundert 
oder weniger am Stammkapital beteiligt ist. Erwirbt ein 
Darlehnsgeber in der Krise der Gesellschaft Ge-
schäftsanteile zum Zweck der Überwindung der Krise, 
führt dies für seine bestehenden oder neugewährten 
Kredite nicht zur Anwendung der Regeln über den Ei-
genkapitalersatz.  

§ 32 a GmbHG 
 
aufgehoben 

§ 32b GmbHG 
 
Erstattung eines zurückgezahlten Darlehns 
 
Hat die Gesellschaft im Fall des § 32a Abs. 2, 3 das 
Darlehn im letzten Jahr vor dem Antrag auf Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens oder nach diesem Antrag 
zurückgezahlt, so hat der Gesellschafter, der die Siche-
rung bestellt hatte oder als Bürge haftete, der Gesell-
schaft den zurückgezahlten Betrag zu erstatten; § 146 
der Insolvenzordnung gilt entsprechend. Die Verpflich-
tung besteht nur bis zur Höhe des Betrags, mit dem der 
Gesellschafter als Bürge haftete oder der dem Wert der 
von ihm bestellten Sicherung im Zeitpunkt der Rück-
zahlung des Darlehns entspricht. Der Gesellschafter 
wird von der Verpflichtung frei, wenn er die Gegens-
tände, die dem Gläubiger als Sicherung gedient hatten, 
der Gesellschaft zu ihrer Befriedigung zur Verfügung 
stellt. Diese Vorschriften gelten sinngemäß für andere 
Rechtshandlungen, die der Darlehensgewährung wirt-
schaftlich entsprechen.  

§ 32b GmbHG 
 
aufgehoben 
 



§ 64 GmbHG 
 
Antragspflicht zur Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens 
 
(1) Wird die Gesellschaft zahlungsunfähig, so haben 
die Geschäftsführer ohne schuldhaftes Zögern, spätes-
tens aber drei Wochen nach Eintritt der Zahlungsunfä-
higkeit, die Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu be-
antragen. Dies gilt sinngemäß, wenn sich eine Über-
schuldung der Gesellschaft ergibt. 
 
(2) Die Geschäftsführer sind der Gesellschaft zum Er-
satz von Zahlungen verpflichtet, die nach Eintritt der 
Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft oder nach Fest-
stellung ihrer Überschuldung geleistet werden. Dies gilt 
nicht von Zahlungen, die auch nach diesem Zeitpunkt 
mit der Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmanns 
vereinbar sind. Auf den Ersatzanspruch finden die Be-
stimmungen in § 43 Abs. 3 und 4 entsprechende An-
wendung. 
 

§ 64 GmbHG 
 
Haftung für Zahlungen nach Zahlungsunfähigkeit 
oder Überschuldung 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Geschäftsführer sind der Gesellschaft zum Ersatz 
von Zahlungen verpflichtet, die nach Eintritt der Zah-
lungsunfähigkeit der Gesellschaft oder nach Feststel-
lung ihrer Überschuldung geleistet werden. Dies gilt 
nicht von Zahlungen, die auch nach diesem Zeitpunkt 
mit der Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmanns 
vereinbar sind. Die gleiche Verpflichtung trifft die Ge-
schäftsführer für Zahlungen an Gesellschafter, soweit 
diese zur Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft führen 
mussten, es sei denn, dies war auch bei Beachtung der 
in Satz 2 bezeichneten Sorgfalt nicht erkennbar. Auf 
den Ersatzanspruch finden die Bestimmungen in § 43 
Abs. 3 und 4 entsprechende Anwendung. 

§ 84 GmbHG 
 
Freiheits- oder Geldstrafe wegen Pflichtverletzung 
bei Verlust, Zahlungsunfähigkeit oder Überschul-
dung 
 
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geld-
strafe wird bestraft, wer es  
 
1. als Geschäftsführer unterlässt, den Gesellschaftern 
einen Verlust in Höhe der Hälfte des Stammkapitals 
anzuzeigen, oder 
 
2. als Geschäftsführer entgegen § 64 Abs. 1 oder als 
Liquidator entgegen § 71 Abs. 4 unterlässt, bei Zah-
lungsunfähigkeit oder Überschuldung die Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens zu beantragen. 
 
(2) Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Frei-
heitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe. 

§ 84 GmbHG 
 
Verletzung der Verlustanzeigepflicht 
 
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geld-
strafe wird bestraft, wer es als Geschäftsführer unter-
lässt, den Gesellschaftern einen Verlust in Höhe der 
Hälfte des Stammkapitals anzuzeigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Frei-
heitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe.  

 § 15a InsO 
 
Antragspflicht bei juristischen Personen und Ge-
sellschaften ohne Rechtspersönlichkeit 
 
(1) Wird eine juristische Person zahlungsunfähig oder 
überschuldet, haben die Mitglieder ohne schuldhaftes 
Zögern, spätestens aber drei Wochen nach Eintritt der 
Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung, einen Insol-
venzantrag zu stellen. Das gleiche gilt für die organ-
schaftlichen Vertreter der zur Vertretung der Gesell-
schaft ermächtigten Gesellschafter oder die Abwickler 
bei einer Gesellschaft ohne Rechtspersönlichkeit, bei 
der kein persönlich haftender Gesellschafter eine natür-
liche Person ist; dies gilt nicht, wenn zu den persönlich 
haftenden Gesellschaftern eine andere Gesellschaft 



gehört, bei der ein persönlich haftender Gesellschafter 
eine natürliche Person ist. 
 
(2) Bei einer Gesellschaft im Sinne des Absatzes 1 
Satz 2 gilt Absatz 1 sinngemäß, wenn die organschaft-
lichen Vertreter der zur Vertretung der Gesellschaft 
ermächtigten Gesellschafter ihrerseits Gesellschaften 
sind, bei denen kein Gesellschafter eine natürliche 
Person ist, oder sich die Verbindung von Gesellschaf-
ten in dieser Art fortsetzt. 
 
(3) Im Fall der Führungslosigkeit einer Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung ist auch jeder Gesellschafter, im 
Fall der Führungslosigkeit einer Aktiengesellschaft oder 
einer Genossenschaft ist auch jedes Mitglied des Auf-
sichtsrats zur Stellung des Antrags verpflichtet, es sei 
denn, diese Person hat von der Zahlungsunfähigkeit 
und der Überschuldung oder der Führungslosigkeit 
keine Kenntnis. 
 
(4) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geld-
strafe wird bestraft, wer entgegen Absatz 1 Satz 1, 
auch in Verbindung mit Satz 2 oder Absatz 2 oder Ab-
satz 3, einen Insolvenzantrag nicht, nicht richtig oder 
nicht rechtzeitig stellt. 
 
(5) Handelt der Täter in den Fällen des Absatzes 4 
fahrlässig, ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu einem 
Jahr oder Geldstrafe. 
 

§ 19 InsO 
 
Überschuldung 
 
(1) Bei einer juristischen Person ist auch die Über-
schuldung Eröffnungsgrund. 
 
(2) Überschuldung liegt vor, wenn das Vermögen des 
Schuldners die bestehenden Verbindlichkeiten nicht 
mehr deckt. Bei der Bewertung des Vermögens des 
Schuldners ist jedoch die Fortführung des Unterneh-
mens zu Grunde zu legen, wenn diese nach den Um-
ständen überwiegend wahrscheinlich ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Ist bei einer Gesellschaft ohne Rechtspersönlichkeit 
kein persönlich haftender Gesellschafter eine natürliche 
Person, so gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. 
Dies gilt nicht, wenn zu den persönlich haftenden Ge-
sellschaftern eine andere Gesellschaft gehört, bei der 
ein persönlich haftender Gesellschafter eine natürliche 
Person ist. 

§ 19 InsO 
 
Überschuldung 
 
(1) Bei einer juristischen Person ist auch die Über-
schuldung Eröffnungsgrund.  
 
(2) Überschuldung liegt vor, wenn das Vermögen des 
Schuldners die bestehenden Verbindlichkeiten nicht 
mehr deckt. Bei der Bewertung des Vermögens des 
Schuldners ist jedoch die Fortführung des Unterneh-
mens zu Grunde zu legen, wenn diese nach den Um-
ständen überwiegend wahrscheinlich ist. Forderungen 
auf Rückgewähr von Gesellschafterdarlehen oder aus 
Rechtshandlungen, die einem solchen Darlehen wirt-
schaftlich entsprechen, für die gemäß § 39 Abs. 2 zwi-
schen Gläubiger und Schuldner den Nachrang im In-
solvenzverfahren hinter den in § 39 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 
bezeichneten Forderungen vereinbart worden ist, sind 
nicht bei den Verbindlichkeiten nach Satz 1 zu berück-
sichtigen. 
 
(3) Ist bei einer Gesellschaft ohne Rechtspersönlichkeit 
kein persönlich haftender Gesellschafter eine natürliche 
Person, so gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. 
Dies gilt nicht, wenn zu den persönlich haftenden Ge-
sellschaftern eine andere Gesellschaft gehört, bei der 
ein persönlich haftender Gesellschafter eine natürliche 
Person ist.  
 

 Beachte zu Abs. 2 auch Art. 5 – 7 FMStG !!! 



§ 39 InsO 
 
Nachrangige Insolvenzgläubiger 
 
(1) Im Rang nach den übrigen Forderungen der Insol-
venzgläubiger werden in folgender Rangfolge, bei glei-
chem Rang nach dem Verhältnis ihrer Beträge, berich-
tigt: 
 
1. die seit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens lau-
fenden Zinsen der Forderungen der Insolvenzgläubi-
ger; 
 
2. die Kosten, die den einzelnen Insolvenzgläubigern 
durch ihre Teilnahme am Verfahren erwachsen: 
 
3. Geldstrafen, Geldbußen, Ordnungsgelder und 
Zwangsgelder sowie solche Nebenfolgen einer Straftat 
oder Ordnungswidrigkeit, die zu einer Geldzahlung 
verpflichten; 
 
4. Forderungen auf eine unentgeltliche Leistung des 
Schuldners; 
 
5. Forderungen auf Rückgewähr des kapitalersetzen-
den Darlehns eines Gesellschafters oder gleichgestell-
te Forderungen. 
 
 
(2) Forderungen, für die zwischen Gläubiger und 
Schuldner der Nachrang im Insolvenzverfahren verein-
bart worden ist, werden im Zweifel nach den in Absatz 
1 bezeichneten Forderungen berichtigt. 
 
(3) Die Zinsen der Forderungen nachrangiger Insol-
venzgläubiger und die Kosten, die diesen Gläubigern 
durch ihre Teilnahme am Verfahren entstehen, haben 
den gleichen Rang wie die Forderungen dieser Gläubi-
ger. 
 

§ 39 InsO 
 
Nachrangige Insolvenzgläubiger 
 
(1) Im Rang nach den übrigen Forderungen der Insol-
venzgläubiger werden in folgender Rangfolge, bei glei-
chem Rang nach dem Verhältnis ihrer Beträge, berich-
tigt:  
 
1. die seit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens lau-
fenden Zinsen der Forderungen der Insolvenzgläubi-
ger;  
 
2. die Kosten, die den einzelnen Insolvenzgläubigern 
durch ihre Teilnahme am Verfahren erwachsen: 
 
3. Geldstrafen, Geldbußen, Ordnungsgelder und 
Zwangsgelder sowie solche Nebenfolgen einer Straftat 
oder Ordnungswidrigkeit, die zu einer Geldzahlung 
verpflichten; 
 
4. Forderungen auf eine unentgeltliche Leistung des 
Schuldners; 
 
5. nach Maßgabe der Absätze 4 und 5 Forderungen 
auf Rückgewähr eines Gesellschafterdarlehens oder 
Forderungen aus Rechtshandlungen, die einem sol-
chen Darlehen wirtschaftlich entsprechen. 
 
(2) Forderungen, für die zwischen Gläubiger und 
Schuldner der Nachrang im Insolvenzverfahren verein-
bart worden ist, werden im Zweifel nach den in Absatz 
1 bezeichneten Forderungen berichtigt. 
 
(3) Die Zinsen der Forderungen nachrangiger Insol-
venzgläubiger und die Kosten, die diesen Gläubigern 
durch ihre Teilnahme am Verfahren entstehen, haben 
den gleichen Rang wie die Forderungen dieser Gläubi-
ger. 
 
(4) Absatz 1 Nr. 5 gilt für Gesellschaften, die weder 
eine natürliche Person noch eine Gesellschaft als per-
sönlich haftenden Gesellschafter haben, bei der ein 
persönlich haftender Gesellschafter eine natürliche 
Person ist. Erwirbt ein Gläubiger bei drohender oder 
eingetretener Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft 
oder bei Überschuldung Anteile zum Zweck ihrer Sa-
nierung, führt dies bis zur nachhaltigen Sanierung nicht 
zur Anwendung von Absatz 1 Nr. 5 auf seine Forde-
rungen aus bestehenden oder neu gewährten Darlehen 
oder auf Forderungen aus Rechtshandlungen, die ei-
nem solchen Darlehen wirtschaftlich entsprechen. 
 
(5) Absatz 1 Nr. 5 gilt nicht für den nicht geschäftsfüh-
renden Gesellschafter einer Gesellschaft im Sinn des 
Absatzes 4 Satz 1, der mit zehn Prozent oder weniger 
am Haftkapital beteiligt ist. 
 
 
 
 
 
 



 § 44a InsO 
 
Gesicherte Darlehen 
 
In dem Insolvenzverfahren über das Vermögen einer 
Gesellschaft kann ein Gläubiger nach Maßgabe des 
§ 39 Abs. 1 Nr. 5  für eine Forderung auf Rückgewähr 
eines Darlehens oder für eine gleichgestellte Forde-
rung, für die ein Gesellschafter eine Sicherheit bestellt 
oder für die er sich verbürgt hat, nur anteilsmäßige 
Befriedigung aus der Insolvenzmasse verlangen, so-
weit er bei der Inanspruchnahme der Sicherheit oder 
des Bürgen ausgefallen ist. 
 
 

§ 135 InsO 
 
Kapitalersetzende Darlehn 
 
Anfechtbar ist eine Rechtshandlung, die für die Forde-
rung eines Gesellschafters auf Rückgewähr eines kapi-
talersetzenden Darlehns oder für eine gleichgestellte 
Forderung 
 
1. Sicherung gewährt hat, wenn die Handlung in den 
letzten zehn Jahren vor dem Antrag auf Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens oder nach diesem Antrag vorge-
nommen worden ist; 
 
2. Befriedigung gewährt hat, wenn die Handlung im 
letzten Jahr vor dem Eröffnungsantrag oder nach die-
sem Antrag vorgenommen worden ist. 

§ 135 InsO 
 
Gesellschafterdarlehen 
 
(1) Anfechtbar ist eine Rechtshandlung, die für die For-
derung eines Gesellschafters auf Rückgewähr eines 
Darlehens im Sinne des § 39 Abs. 1 Nr. 5 oder für eine 
gleichgestellte Forderung  
 
1. Sicherung gewährt hat, wenn die Handlung in den 
letzten zehn Jahren vor dem Antrag auf Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens oder nach diesem Antrag vorge-
nommen worden ist, oder 
 
2. Befriedigung gewährt hat, wenn die Handlung im 
letzten Jahr vor dem Eröffnungsantrag oder nach die-
sem Antrag vorgenommen worden ist. 
 
(2) Anfechtbar ist eine Rechtshandlung, mit der eine 
Gesellschaft einem Dritten für eine Forderung auf 
Rückgewähr eines Darlehens innerhalb der in Absatz 1 
Nr. 2 genannten Fristen Befriedigung gewährt hat, 
wenn ein Gesellschafter für die Forderung eine Sicher-
heit bestellt hatte oder als Bürge haftete; dies gilt sinn-
gemäß für Leistungen auf Forderungen, die einem 
Darlehen wirtschaftlich entsprechen. 
 
(3) Wurde dem Schuldner von einem Gesellschafter ein 
Gegenstand zum Gebrauch oder zur Ausübung über-
lassen, so kann der Aussonderungsanspruch während 
der Dauer des Insolvenzverfahrens, höchstens aber für 
eine Zeit von einem Jahr ab der Eröffnung des Insol-
venzverfahrens nicht geltend gemacht werden, wenn 
der Gegenstand für die Fortführung des Unternehmens 
des Schuldners von erheblicher Bedeutung ist. Für den 
Gebrauch oder die Ausübung des Gegenstandes ge-
bührt dem Gesellschafter ein Ausgleich; bei der Be-
rechnung ist der Durchschnitt der im letzten Jahr vor 
Verfahrenseröffnung geleisteten Vergütung in Ansatz 
zu bringen, bei kürzerer Dauer der Überlassung ist der 
Durchschnitt während dieses Zeitraums maßgebend. 
 
(4) § 39 Abs. 4 und 5 gilt entsprechend. 
 
 

  



§ 6 AnfG 
 
Kapitalersetzende Darlehn 
 
Anfechtbar ist eine Rechtshandlung, die für die Forde-
rung eines Gesellschafters auf Rückgewähr eines kapi-
talersetzenden Darlehns oder für eine gleichgestellte 
Forderung 
 
1. Sicherung gewährt hat, wenn die Handlung in den 
letzten zehn Jahren vor der Anfechtung vorgenommen 
worden ist; 
 
 
2. Befriedigung gewährt hat, wenn die Handlung im 
letzten Jahr vor der Anfechtung vorgenommen worden 
ist. 
 

§ 6 AnfG 
 
Gesellschafterdarlehen 
 
(1) Anfechtbar ist eine Rechtshandlung, die für die For-
derung eines Gesellschafters auf Rückgewähr eines 
Darlehens im Sinne des § 39 Abs. 1 Nr. 5 der Insol-
venzordnung oder für eine gleichgestellte Forderung 
 
1. Sicherung gewährt hat, wenn die Handlung in den 
letzten zehn Jahren vor Erlangung des vollstreckbaren 
Schuldtitels oder danach vorgenommen worden ist, 
oder 
 
2. Befriedigung gewährt hat, wenn die Handlung im 
letzten Jahr vor Erlangung des vollstreckbaren Schuld-
titels oder danach vorgenommen worden ist. 
 
Wurde ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfah-
rens nach § 26 Abs. 1 der Insolvenzordnung abgewie-
sen, bevor der Gläubiger einen vollstreckbaren Schuld-
titel erlangt hat, so beginnt die Anfechtungsfrist mit dem 
Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens. 
 
(2) Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn nach 
dem Schluss des Jahres, in dem der Gläubiger den 
vollstreckbaren Schuldtitel erlangt hat, drei Jahre ver-
strichen sind. Wurde die Handlung später vorgenom-
men, so ist die Anfechtung drei Jahre nach dem 
Schluss des Jahres ausgeschlossen, in dem die Hand-
lung vorgenommen worden ist. 

 § 6a AnfG 
 
Gesicherte Darlehen 
 
(1) Anfechtbar ist eine Rechtshandlung, mit der eine 
Gesellschaft einem Dritten für eine Forderung auf 
Rückgewähr eines Darlehens innerhalb der in § 6 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 genannten Fristen Befriedi-
gung gewährt hat, wenn ein Gesellschafter für die For-
derung eine Sicherheit bestellt hatte oder als Bürge 
haftete; dies gilt sinngemäß für Leistungen auf Forde-
rungen, die einem Darlehen wirtschaftlich entsprechen. 
§ 39 Abs. 4 und 5 der Insolvenzordnung und § 6 Abs. 2 
gelten entsprechend. 

 


